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Stadt Bad Salzuflen 
 
387 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1002A/I 

„Wülferlieth-Nord/Finkenweg“, Ortsteil Wülfer-
Bexten 
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwick-
lungsausschusses vom 09.07.2013 

 
„Dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 1002A/I „Wülferlieth-Nord/Finkenweg", Ortsteil Wülfer-
Bexten mit der zugehörigen Begründung in der Fassung 
vom 13.06.2013 wird zugestimmt.  
Der Entwurf zum Bebauungsplan ist gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.“ 
 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Bebauungsplan wird 
in der Zeit vom  
 

03.09.2013 bis 02.10.2013 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer von einem Monat öffent-
lich aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter www.stadt-bad-
salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1002A/I „Wül-
ferlieth-Nord/Finkenweg“,  
Ortsteil Wülfer-Bexten wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB aufgestellt. 
Auf eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB 
wird daher verzichtet. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten 
Übersichtsplan grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 12.07.2013 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 28.08.2013 
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388 Wahlbekanntmachung der Stadt Bad Salzuflen 
 

1. Am 22. September 2013 
 
findet die 
 

Wahl zum 18. Deutschen Bundestag 
 

statt. 
 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Bad Salzuflen, die zum Wahlkreis 135 

Lippe I gehört, ist in 26 allgemeine Wahlbezirke ein-
geteilt. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 19. August bis 1. Sep-
tember 2013 übersandt werden, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahl-
berechtigte wählen kann. 
 
Die Abgrenzung der Wahlbezirke kann in einem Stra-
ßenverzeichnis während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten im Wahlamt der Stadt Bad Salzuflen eingese-
hen werden. 
 
In dem Wahlbezirk 230 sowie in dem Briefwahlbezirk 
279 (Briefwähler aus den Wahlbezirken 101, 102, 
110, 120, 130, 140,) wird eine repräsentative Wahl-
statistik durchgeführt. Die amtlichen Stimmzettel sind 
mit Unterscheidungsaufdruck nach Geschlecht und 
Altersgruppen gekennzeichnet. Das Wahlgeheimnis 
wird gewahrt. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 13.00 Uhr im Rathaus in 
Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, zusam-
men, und zwar der 
 
Briefwahlvorstand I - Briefwahlbezirk 259 – 
Besprechungsraum Fachdienst Bürgerservice und 
Soziales Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand II - Briefwahlbezirk 269 – 
Sitzungsraum East Yorkshire im Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand III - Briefwahlbezirk 279 – 
Sitzungsraum Luckenwalde im Erdgeschoss, 
 
Briefwahlvorstand IV - Briefwahlbezirk 289 – 
Sitzungsraum Millau im Erdgeschoss 
 
Briefwahlvorstand V – Briefwahlbezirk 299 
Besprechungsraum Fachdienst Ordnungswesen Erd-
geschoss 
 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis sie/er eingetragen ist. 

 
Die Wählerin/Der Wähler hat die Wahlbenachrichti-
gung und ihren/seinen Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgege-
ben werden. 
 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede 
Wählerin/Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wählerin/Jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem 

Druck die Namen der Bewerberinnen/Bewerber 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter 
Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts 
und rechts von dem Namen jedes Bewerbers 
einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem 

Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, 
und jeweils die Namen der ersten fünf Bewer-
ber/Bewerberinnen der zugelassenen Landeslis-
ten und links von der Parteibezeichnung einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 

 
 Die Wählerin/Der Wähler gibt seine Erststimme 

in der Weise ab, 
 

dass sie/er auf dem linken Teil des Stimm-
zettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll,  

 
und ihre/seine Zweitstimme in der Weise,  
 

dass sie/er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 
 

 Der Stimmzettel muss von der Wählerin/vom 
Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes o-
der in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öf-
fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
einträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/Innen, die einen Wahlschein haben, können 

an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amt-
lichen Wahlbriefumschlag beschaffen und ih-
ren/seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebe-
nen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahl-
briefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Bad Salzuflen, den 6. August 2013 
 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
    Siegel 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl.Lippe 28.08.2013 
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Landesverband Lippe 
 
389 Sitzung des Hauptausschusses am 04.09.2013 
 
Die 13. Sitzung des Hauptausschusses in der 15. Wahlpe-
riode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Mittwoch, 04.09.2013, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: Landesverband Lippe, Schloss Brake, 
 Schlossstr. 18, 32657 Lemgo, 
 Sitzungssaal 
 

Tagesordnung 
 

Tagesordnungspunkte 
 

Öffentlicher Teil 
 
 1.   Niederschrift über die 12. Sitzung des Hauptaus-

schusses - öffentlicher Teil - in der 15. Wahlperiode 
der Verbandsversammlung am 12.06.2013 

  
 2.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 3.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 4.   Kompetenzzentrum "Wandern" 
  
 5.   Burg Sternberg 
 
 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 

 6.   Niederschrift über die 12. Sitzung des Hauptaus-
schusses - nichtöffentlicher Teil - in der 15. Wahl-
periode der Verbandsversammlung am 12.06.2013 

  
 7.   Anfragen von Ausschussmitgliedern 
  
 8.   Bericht der Verbandsvorsteherin über laufende 

Verwaltungsangelegenheiten 
  
 9.   Vertragsangelegenheiten 
 

Kr.Bl.Lippe 28.08.2013 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


